
Al lgemeine Geschäfts-  und Lieferbedingungen (AGB) S tand 02/2008

Hinweis

Diese  Al lgemeinen  Geschäf ts  und  Lieferbedingungen  stel len  keine  Kundeninformat ionen  im  recht l i -
chen  Sinne  dar.  Diese  können  von  Ihnen  kostenf rei  angefordert  oder  auf  unserer  W ebseite  www.r -
me.de   unter FAQ eingesehen werden.

1.  Geltungsbereich

1.1.  Al le  Leistungen  der  Rhein-Main  Event logist ik  (RME) ,  er folgen  ausschl ießl ich  auf  Basis  dieser
AGB,  welche durch  den Erhalt  einer  Auf tragsbestät igung,  spätestens  aber  mit  der  Annahme von
Leis tungen als vereinbart  und anerkannt  gel ten.

1.2.  Diese AGB gelten  gegenüber  natür l iche  Personen  (Endverbrauchern),  sowie  Unternehmern,  ju -
r is t ischen Personen des öf fent l ichen Rechts  oder  öf fent l ich- recht l ichen Sondervermögen im Sin-
ne von §  310  Absatz   1  BGB und auch für  Dr i t te ,  in  deren Namen bestel l t  wurde
Sie  gelten  auch  für  al le  zukünf t igen  Auf t räge,  ohne  dass  s ie  nochmals  ausdrück l ich  vere inbart
werden  und  für  die  Auf t ragsertei lung  in  Form al ler  möglichen  und  zukünf t igen  Kommunikat ions -
formen. (Eine  Haf tung für  Überm it t lungsfehler  is t  ausgeschlossen)

1.3.  Ergänzungen,  Abänderungen  oder  Nebenabreden  s ind  nur  rechtswirksam,  wenn  RME   sie
schr i f t l ich  bestät igt .

1.4.  Entgegenstehende   oder   von   unseren   Verkaufsbedingungen  abweichende   Bedingungen  des
Beste l lers   erkennen  wir   nur   an,   wenn  wir   ausdrück l ich schr i f t l ich der Geltung zust immen. 

2.  Gegenstand der Vermietung/Leistungen

2.1.  Gegenstand  der  Vermietung/der  Leistungen,  s ind  d ie  in  den  entsprechenden  Preis l is ten,  Ange-
boten und Auf t ragsbestät igungen von RME  angegebenen Posi t ionen.

2.2.  Die  Mietgegenstände  werden  dem Mieter  für  d ie  vereinbar te  Mietdauer  zur  gewöhnl ichen,  ihrer
Best immung entsprechenden Nutzung und in  ganzen Verpackungseinheiten  über lassen.

2.3.  Die  Qual i tät  und  Ausführung  der  Miet -  und  Verkaufsart ikel  entsprechen  den  al lgemein  bekann-
ten oder  anzunehmenden Quali tä tsstandards.

3.  Preise,  Zahlungen und Widderruf

3.1.  Der  Auf t ragswer t  zzgl .  einer  angemessenen  Kaut ion,  is t  im  Voraus  auf  unser  Konto  zu  entr ich-
ten,  spätestens aber  bei  Lieferung in  bar  unserem Mitarbeiter  zu  übergeben.

3.2.  Die  Pre ise  gel ten,  sowei t  n icht  anders  vermerkt  oder  vereinbart ,  längstens  für  4  Tage,   bzw.
Messedauer  und  verstehen  zzgl .  der  z.  Zt .  gült igen  Mwst.  und  beinhal ten  d ie  Rücknahme  von
Geschirr ,  Bestecken  und  Gläser  im  ungerein igten  Zustand.  Al le  anderen  Art ikel  nur ,  wenn  aus -
drück l ich vermerkt .  Bei  ex tremer  Verschmutzung behält  s ich  RME  eine Nachberechnung vor.

3.3.  Anfal lende  Transportkosten  werden  mit  einem  Routenplaner  berechnet  und  verstehen  s ich  f rei
Tür,  Tor ,  Rampe.  Sie  beinhal ten  aber  nicht  das  Vertragen,  Einsammeln,  Auf -  und  Abbauen  im
Gebäude oder  Gelände.  (s.  auch 4.1)
Dies  wird  aber  gegen  gesonderte  Berechnung  und  vorher iger  Beste l lung  Ihren  W ünschen  ent-
sprechend,  gerne  von  uns  ausgeführ t .  Es  l iegt  im  Ermessen  unsere  Fahrer,  diese  Leis tungen
abzulehnen,  wenn  s ie  nicht  beste l l t  wurden und andere  Kundenanlie ferungen  dadurch  in  Verzug
geraten  könnten.  Lade-  und  W artezei ten  die  über  15  min.  h inausgehen,  werden  mit  einem  der-
zei t  gült igen  ¼ Stundensatz  von  8,00  EUR,  zzgl .  der  z.  Zt.  gült igen  Mwst.  dem  Mieter  berech -
net.

3.4.  Die  Transpor tkosten  für  Messekunden  betragen  bei  e inem  Netto l ieferwert  unter  500,00  €  pau -
schal  50,00  €,  zzgl .  der  z.  Z t.  gült igen Mwst .

3.5.  Bestel l te  Art ikel  werden  für  den  Mieter  reservier t  und  bere itgestel l t .  Storn ierungen  werden
gestaf fel t  berechnet:

• Bis15 W erktage vor  Liefer - /Abholtermin kostenfrei .
• 14 -  7 W erktage vor  Liefer- /Abhol termin 25 % des Auf tragswer tes.
• 6 - 2 W erktage vor  L iefer- /Abholterm in 50% des Auf t ragswertes
• 1 W erktag vor  Liefer - /Abholtermin 75 % des Auf tragswertes

Am Liefer- /Abhol tag  der  gesamte Auf tragswertes ,  s.  a .  4.2.
3.6.  Das W iderrufsrecht für  Endverbraucher  ble ibt  bis  15 Tage vor  L iefer- /Abholterm in unberühr t .
3.7.  Für  den  Fal l  einer  Rechnungsste l lung  s ind  diese,  auch  bei  verspäteter  Stel lung,  sofort  und

ohne  Abzug  spesenfre i  zu  zahlen.  Bei  Nichte inhaltung  gerät  der  Mieter  auch ohne  Mahnung  so-
for t  in  Verzug  und  berecht ig t  RME  ab  dem  Tag  der  Rechnungsste l lung  Verzugszinsen  in  Höhe
von 4% über  dem jeweil igen  Diskontsatz der  Deutschen Bundesbank  zu  ver langen.
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4.  L ieferung/Abholung

4.1.  Die  Anl ie ferungen/Retouren  durch  RME  erfo lgen  in  der  Regel  mit  7,49t  LKW .  Sol l ten  die  Ört -
l ichkeiten  eine  Anl ieferung  mit  einem  solchen  Fahrzeug  n icht  zu lassen,  s ind  wir  bei  der  Auf -
t ragser te i lung zu  informieren.  Bei  Unter lassung l iefer t  RME  bis  zur  letztmögl ichen Gelegenheit .
(s .a.3.3.f f )

4.2.  Verweigert  der  Mieter  die  Annahme oder  d ie  Abholung  aus  Gründen,  die  RME  nicht  zu  vertre -
ten hat,  wird der  gesamte Auf trag auch ohne dessen Er fü l lung zur  Zahlung fäl l ig .

4.3.  Is t  der  Mieter  oder  einer  seiner  Ver treter  bei  Anl ie ferung  n icht  vor  Ort,  g i l t  die  Lieferung  nach
einer  zumutbaren  W artezei t  auch  ohne  Unterschr i f t  a ls  angenommen  und  rechtskräf t ig  zuge -
s tel l t .

4.4.  Die  Mietgegenstände  müssen  bei  der  Retoure  abholfer t ig  bere its tehen.(s .a.3.3.f f )  Ist  der  Mie -
ter  oder  einer  se iner  Vert reter  bei  der  Retoure  nicht  vor  Ort,  dokumentier t  unser  Fahrer  die
Mengen,  die Uhrzeit  und das Datum und bestät igt  d ies  durch seine Unterschr i f t .

4.5.  Die  Herausgabe  der  Mietgegenstände  darf  nur  an  von  RME  autor is ier te  Personen  geschehen.
Dem Kunden obl iegt  ( im  Fal le  von 4.6.,  e tc.)  d ie  Sicherungspf l icht.  Seine Haftung endet  erst  mit
der schri f t l ichen Rücknahmebestätigung durch RME .

4.6.  RME  is t  bemüht  Fixtermine  e inzuhalten,  kann  diese  aber ,  insbesondere  bei  Messel ie ferungen,
n icht  garant ieren.(s .a.4.6. )

4.7.  L ieferungs-  und  Leistungsstörungen  auf  Grund  höhere  Gewal t  oder  der  Einwirkung  Dr it ter  d ie
eine  Auf t ragserfül lung  erschweren  oder  unmögl ich  machen,  hat  RME  auch  bei  verb indl ich  ver -
e inbarten  Fr isten und Terminen nicht  zu  ver treten.

5.  Eigentum und Haftung

5.1.  Die  Mietgegenstände  s ind  Eigentum  von  RME  und/oder  seiner  Kooperat ionspartner.  RME  is t
unverzügl ich  über  Beschädigungen,  Ver lust  oder  den  Versuch Dr it ter  in  irgendeiner  Form Rech-
te  an  den  Mietgegenständen  geltend  zu  machen,  zu  informieren.  Verkaufsar t ike l  ble iben  bis  zur
vol ls tändigen Bezahlung Eigentum von RME.

5.2.  Die  Mietgegenstände  s ind  pf legl ich  zu  behandeln.  Bruch und  Ver lust  werden  bei  RME  ermit tel t
und  in  Höhe  ihres  W iederbeschaf fungswertes  gesonder t  in  Rechnung  gestel l t .  Reparaturen  ent -
sprechend  ihrem Aufwand.  Für  Bruch  und  Ver lust  empf iehlt  RME  Ihnen  bei  größeren  Veransta l -
tungen  den  Abschluss  einer  entsprechenden  Vers icherung.  Besteht  der  Mieter  auf  Zählung  vor
Or t,  wird der  Aufwand gesondert  berechnet .

5.3.  Das  Anbr ingen  von  Fol ien,  Reißzwecken,  Tackernadel,  Verk lebungen  oder  sonst ige  Verände -
rungen ist  untersagt.  Die  Kosten für  d ie  W iedereinsetzung  in  den Originalzustand  trägt  der  Mie-
ter .

5.4.  Technische  Geräte  s ind  von  Personen  zu  bedienen,  d ie  über  die  entsprechende  Kenntn isse
und  Fähigkeiten  verfügen  und  von  RME  eingewiesen  wurden.  Für  Folgen  und  Schäden  die  s ich
aus  der  Nutzung  der  Miet - /Verkaufsar t ikel  ergeben,  kann  RME  nur  bei  grober  Fahr lässigkeit
oder  vorsätzl icher  Missachtung  seiner  Sorgfa ltspf l icht  seinersei ts  die  Verantwor tung  überneh-
men.

5.5.  Die  Einhal tung  gesetzl icher  Vorschr i f ten  hinsicht l ich  der  Arbei tss icherhei t ,  der  Gesundheitsge-
fährdung  und  der  Fre isetzung  von  Emiss ionen  und  Stoffen  jegl icher  Art  obl iegt  dem  Mieter  und
wird  empfohlen.  Bi t te  beachten Sie h ierzu  entsprechende Hinweise  oder  fragen Sie uns.  

6.  Reklamationen

6.1.  Sol l te  es  einen  Grund  zur  Beanstandung  geben,  is t  RME sofor t  unter  06181-14008  zu ver   -
s tändigen.  Bit te  benutzen Sie bei  Nichterre ichbarke it  unbedingt d ie Mobi lbox!

6.2.  RME  akzept iert  in  ke inem  Fal l  Reklamat ionen,  die  n ach  einer  Veranstal tung  vorgebracht
werden,  ohne  dass  wir  Gelegenheit  zu  deren  Beseit ig ung  hat ten.  Reparaturversuche  an
den Mietgegenständen s ind nur  nach ausdrückl icher  G enehmigung durch RME gestat tet .

7.  Sonstiges

7.1.  Dieser   Ver trag   und   d ie   gesamten   Rechtsbeziehungen   der   Par te ien   unter l iegen   dem
Recht  der  Bundesrepubl ik  Deutschland unter  Ausschluss des UN-Kauf rechts (CISG).  

7.2.  Sowei t  gesetzl ich  zulässig,  is t  der  Ger ichtss tand  für  a l le  s ich  aus  dem  Vertragsverhäl tn is  un-
mit telbar  oder  mit te lbar  ergebenden Streit igkeiten  Hanau.

7.3.  Sol l te  eine  Best immung d ieser  Geschäf tsbedingungen  oder  e ine  Best immung im  Rahmen sons-
t iger  Vereinbarungen  unwirksam  sein  oder  unwirksam  werden  oder  eine  Lücke  enthalten,  so
wird  hiervon d ie W irksamkeit  al ler  sonst igen Best immungen nicht  berühr t .  

7.4.  Diese  AGB  wurden  nach  besten  W issen  und  Gewissen  erste l l t .  Bei  fehlenden  Best immungen
oder  Auf fäl l igkeiten,  würden  wir  uns  über  eine  entsprechende  Mit te i lung  an  in fo@r-me.de   sehr
f reuen.
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